
(2) Eine Neufassung der Satzung der DLRG Ortsgruppe Natzungen und Satzungs-
änderungen bedürfen der Zustimmung des Bezirksvorstandes und des Lan-
desverbandsvorstandes. Wenn der Bezirksvorstand die Zustimmung verwei-
gert, ist die Anrufung des Bezirksrates zulässig, der mit einfacher Mehrheit 
entscheidet. Wenn der Landesverbandsvorstand die Zustimmung verweigert, 
ist die Anrufung des Landesverbandsrates zulässig, der mit einfacher Mehrheit 
entscheidet. 

(3) Die DLRG Ortsgruppe Natzungen legt dem DLRG Bezirk Hochstift Paderborn 
e.V. Niederschriften über Hauptversammlungen, Jahresberichte und Jahres-
abschlüsse termingerecht vor und entrichtet die festgesetzten Beitragsanteile 
und Umlagen fristgerecht. 

(4) Die DLRG Ortsgruppe Natzungen akzeptiert die sich aus der Satzung des DLRG 
Bezirks Hochstift Paderborn e.V. und der übergeordneten Gliederungen erge-
benden Kontrollrechte der Obergliederungen einschließlich der damit verbun-
denen Abwehr- und Rechtsschutzmöglichkeiten. 

(5) Bei erheblichen Verstößen der Ortsgruppe gegen übergeordnete Satzungen 
und Ordnungen sowie gravierende Missachtung von Weisungen kann die 
Ortsgruppe auf Antrag des Landesverbandsvorstandes, dem die Untergliede-
rung angehört, als Teileinheit der DLRG aufgelöst und die Ortsgruppe damit 
aus der DLRG ausgeschlossen werden. Die Entscheidung obliegt dem Präsidi-
alrat. Der Ortsgruppe ist zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Für 
den Antrag gilt die Frist nach § 27 Absatz 2 der Bundessatzung, eingetragen 
beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter der Nummer VR 24198, in der 
Fassung vom 21.10.2017. Der Antrag ist durch den Bundesverband nach Ein-
gang der Gliederung zur Stellungnahme zuzuleiten. Die Stellungnahme ist bis 
zum Beginn der Sitzung des Präsidialrates schriftlich abzugeben. 

(6) Bei Entscheidungen nach Absatz 4 und 5 ist die Anhörung des Schiedsgerich-
tes möglich. Näheres regelt die Schiedsgerichtsordnung. 

 

V Jugend 

§ 11 DLRG Jugend Natzungen 

(1) Die DLRG Jugend Natzungen ist die Gemeinschaft junger Mitglieder der DLRG 
Ortsgruppe Natzungen. 

(2) Die Bildung und Förderung einer Jugendgruppe und die damit verbundene 
Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe stellen ein be-
sonderes Anliegen und eine bedeutende Aufgabe der DLRG Ortsgruppe Nat-
zungen dar. Die freiwillige selbstständige Übernahme und Ausführung dieser 
bedeutenden Aufgaben erfolgen auf der Grundlage der gemeinnützigen Ziel-
setzung der DLRG. 

(3) Inhalt und Form der Kinder- und Jugendverbandsarbeit vollziehen sich nach 
einer Jugendordnung, die vom Jugendtag der DLRG Ortsgruppe Natzungen 
beschlossen wird und der Genehmigung des Vorstandes der DLRG Orts-
gruppe Natzungen bedarf. 

(4) § 9 und § 10 dieser Satzung gelten für die DLRG Jugend entsprechend, ohne 
eigene Rechtsfähigkeit zu begründen. 

(5) Der Ortsgruppenvorstand wird im Jugendvorstand durch eines seiner Mitglie-
der vertreten. 

 


